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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1987

Norm

stmk GdVBG §39

Rechtssatz

Auch wenn man § 39 des stmk GdVBG das Erfordernis der Schriftlichkeit für Sonderverträge zugunsten der

Vertragsbediensteten, die von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichen, unterstellt, handelt es sich dabei

ebenso wie bei der Bezeichnung "Sonderverträge" nur um Schutzvorschriften zugunsten der Arbeitnehmer, deren

Verletzung die Gültigkeit von ausschließlich zugunsten der Arbeitnehmer nicht schriftlich getro6enen Vereinbarungen

nicht berührt. Eine Schutzfunktion zugunsten des Arbeitgebers kommt bei der letztlichen Zuständigkeit des

Gemeinderates nicht zum Tragen.
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